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 Veröffentlicht am 06.10.2005

Norm

IESG §1 Abs3 Z2

Rechtssatz

Zielrichtung des § 1 Abs 3 Z 2 IESG ist es, zu verhindern, dass kurz vor Konkurserö4nung überhöhte, nicht

betriebsübliche Entgeltansprüche zu Lasten des Insolvenz-Ausfallgeldfonds vereinbart werden. Eine in der 6-

Monatsfrist gelegene Vereinbarung kann also sowohl dadurch gerechtfertigt werden, dass sie betriebsüblich ist als

auch dadurch, dass eine „sachliche Rechtfertigung" vorliegt.
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